
grausam

Grausam tötet, wer dem Opfer im Rahmen der Tötungshandlung aus gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung
durch Dauer, Stärke oder Widerholung der Schmerzverursachung besonders starke Qualen körperlicher oder
seelischer Art zufügt. (BGHSt 3, 180)
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